






1	Eröffnung eines Arbeitszeitkontos
Die Arbeitgeberin beginnt die Führung der Arbeitszeitkonten in allen Arbeitsbereichen am ……………………. . Auf Wunsch der Beschäftigten wird der zu diesem Zeitpunkt für sie ausgewiesene Saldenstand als Startbuchung übertragen.
2	Buchungen auf das Arbeitszeitkonto
Die Beschäftigten können auf das Arbeitszeitkonto die in Anlage 1 zu dieser Vereinbarung genannten Kontingente buchen lassen.
Die Entscheidung darüber, welche Zeiten auf dem Arbeitszeitkonto gebucht werden, ist von den Beschäftigten gegenüber der Arbeitgeberin schriftlich im Voraus mit einer Mindestfrist von 3 Monaten zum Quartalsbeginn oder bei Eingliederung in den Arbeitsbereich schriftlich mitzuteilen.
3	Begrenzung des Zeitguthabens
3.1)	Das höchstmögliche Zeitguthaben darf das Einfache der Stunden der regelmäßigen wochendurchschnittlichen Arbeitszeit nicht überschreiten.
3.2)	Die höchstmögliche Zeitschuld darf acht Stunden nicht überschreiten.
3.3)	Wird das höchstmögliche Zeitguthaben überschritten, gleicht die Arbeitgeberin die über die unter Abs. 1 genannte Höchstgrenze hinaus entstehenden Vergütungsansprüche entsprechend dem Vertrag aus.
4 Führung des Arbeitszeitkontos und Dokumentation des Kontostandes
4.1)	Der Buchungsanspruch entsteht zugleich mit dem ursprünglichen Vergütungsanspruch.
4.2)	Die Führung des Arbeitszeitkontos durch die Arbeitgeberin wird unterstützt, indem dies in die zum Einsatz kommende Software zur Arbeitszeitplanung und -dokumentation integriert wird. Beschäftigte, deren Vorgesetzte und der Betriebsrat erhalten dabei Lese- und Druckrechte auf die Kontenbewegungen.
4,3)	Aus technischen Gründen kann die Arbeitgeberin auch zur Kontenführung auf den Einsatz von Vordrucken (Anlage 2) ausweichen. Beschäftigte, deren Vorgesetzte und der Betriebsrat erhalten dabei Lese- und Kopierrechte auf so geführte Dokumente.
5 Abbuchung von Zeitguthaben und Abbau von Zeitschulden
5.1)	Beschäftigte können eine Abbuchung von Zeitguthaben durch die Gewährung von Freizeitausgleich unter Beachtung folgender Fristen bei folgendem Umfang bei der Arbeitgeberin schriftlich beantragen (siehe Vordruck in der Anlage 3):
a)	bei weniger als einem Arbeitstag:	4 Tage
b)	bei ein bis zwei Arbeitstagen:	1 Woche
c)	bei drei bis fünf Arbeitstagen:	3 Wochen
d)	bei mehr als fünf Arbeitstagen:	5 Wochen
Einvernehmlich sind auch kürzere Fristen möglich.
Die Zustimmung des Betriebsrats nach § 87 BetrVG wird durch diese Vereinbarung erteilt, soweit zum Zeitpunkt der Antragsstellung keine konkurrierenden Anträge anderer Beschäftigter in diesem Arbeitsbereich vorgelegt wurden.
Über den beantragten Freizeitausgleich hat die Arbeitgeberin gemäß § 106 Satz 1 GewO in Verbindung mit § 315 BGB nach Eingang des Antrags wie folgt zu entscheiden:
· am darauffolgenden Werktag bei Freizeitausgleich von weniger als einem Arbeitstag
· ansonsten innerhalb der drei dem Tag der Antragstellung folgenden Werktage.
5.2)	Die Arbeitgeberin kann einem bereits zugestimmten Freizeitausgleich im Rahmen ihres Direktionsrechts und unter Beachtung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats gem. § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG widerrufen. Widerruft die Arbeitgeberin einen bereits genehmigten Freizeitausgleich innerhalb einer kürzeren Frist als 24 Stunden, entsteht ein Anspruch auf Zeitzuschlag von 20 Minuten je Stunde des widerrufenen Freizeitausgleichs. Dieser Zeitzuschlag ist auf das Arbeitszeitkonto zu buchen.
5.3)	Ein am 31.12. bestehendes Zeitguthaben wird durch Vergütungszahlung ausgeglichen, eine zu diesem Zeitpunkt bestehende Zeitschuld wird vom arbeitsvertraglichen Entgelt in Abzug gebracht (Auskehrzwang).
5.4)	Dasselbe können Beschäftigte beantragen, die längerfristig arbeitsunfähig erkrankt sind mit dem Ende der Entgeltfortzahlung, die sich im Elternurlaub befinden werden, die in Rente gehen oder wegen Beurlaubung oder Altersteilzeit oder aus anderen Gründen nicht mehr in der Einrichtung anwesend sein werden.



